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Auch im Zweifelsfall: 

 

 

Jede Unregelmäßigkeit, 

die eine Boden- oder Gewässerverunreinigung 

verursachen kann, dokumentieren und den 

betrieblich Verantwortlichen (bV) informieren. 

 

 

Er muss jedem Verdacht nachgehen können und 

gegebenenfalls den Betreiber informieren. 

 

 

Lieber zehn Meldungen zu viel 

als eine zu wenig! 

 
 




